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Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
(Art. 12, 13 und 14 DSGVO) - Datenschutzhinweis 
 
Verarbeitung Daten in der eID-Karte-Behörde 

 

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist der Markt Lappersdorf, Rathausstr. 3,  
93138 Lappersdorf. E-Mail: marktverwaltung@lappersdorf.de. 
 
Zuständige Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist das 
Einwohnermeldeamt im Amt 2, Telefon 0941/83000-21. 
 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Behördliche Datenschutzbeauftragte des Landkreises Regensburg  
Altmühlstraße 3  
93059 Regensburg  
Telefon: 0941/4009-262  
E-Mail: datenschutz@landratsamt-regensburg.de 
 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 

Die eID-Karte-Behörde erfasst Ihre persönlichen Daten zum Zwecke der Ausstellung von eID-

Karten. 

Die eID-Karte ist kein Ausweispapier im klassischen Sinn, sondern ermöglicht den elektronischen 

Identitätsnachweis, um eGovernment-Dienstleistungen auf höchstem Vertrauensniveau in 

Anspruch nehmen zu können. Zudem kann die eID-Karte zum Vor-Ort-Auslesen zum Zwecke der 

medienbruchfreien Übernahme von Formulardaten unter Anwesenden verwendet werden.  

 
Rechtsgrundlagen: 
 eID-Karte-Gesetz (eIDKG), insbesondere dort § 4 und § 8, und die Verordnung über 

Personalausweise,  

 eID-Karte-Gesetz (eIDKG), insbesondere Kapitel 10 bei der Beantragung von eID-Karten für 

Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums und den elektronischen 

Identitätsnachweis (Personalausweisverordnung – PAuswV).  

 Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
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4. Kategorien der personenbezogenen Daten und der betroffenen 
Personen 

Personenbezogene Daten 

Die eID-Karte-Behörde benötigt Name, Geburtsdatum und -ort, Anschrift, Staatsangehörigkeit für 

ihre Register und Akten.  

Betroffene Personen 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind. Ihre Beantragung ist freiwillig und ab 16 Jahren möglich. 

  
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit im Einzelfall zur Aufgabenerledigung erforderlich, 
weitergegeben an die Bundesdruckerei zur Fertigung der Dokumente. Herausgegeben werden 
dürfen die Daten der eID-Karte-Behörden nur dann, wenn dies gesetzlich erlaubt ist. 
 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien 

Löschfrist bzw. Aufbewahrungsfrist: 
Die in eID-Karte-Registern erfassten personenbezogenen Daten sind entsprechend der 

gesetzlichen Regelungen in § 19 eIDKG aufzubewahren. Danach werden Ihre personenbezogenen 

Daten im eID-Karte-Register mindestens bis zur Ausstellung einer neuen eID-Karte, höchstens 

jedoch bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der eID-Karte, auf die sie sich beziehen, gespeichert 

und dann gelöscht.  

7. Betroffenenrechte 

Auf Ihr Verlangen als Karteninhaber/in hat die eID-Karte-Behörde Ihnen Einsicht in die im Chip 

gespeicherten auslesbaren Daten zu gewähren (vgl. § 10 Abs. 1 eIDKG).   

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,21 zu: 

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art 15 DSGVO),  

 Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogenen Daten (Art. 16 DSGVO), 
 Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Widerspruch 

gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), wenn Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung 
mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird. 

Soweit Sie von diesen Rechten Gebrauch machen, prüft der Markt Lappersdorf, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie 
die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Grundsätzlich besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 


